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Die Diskussionen Äber das Burka-Verbot in Frankreich und Bel-
gien gehen weiter. Zwar mag es eine Frage sein, die in Ästerreich 
kaum aus direktem AnstoÅ aufgeworfen wird, weil es vermutlich 
nur eine Handvoll entsprechend vermummter Frauen gibt. Aber 
das Thema sollte trotzdem nicht drauÅen bleiben. Es stimmt nicht, 
dass Kritik an diversen Erscheinungsformen der islamischen Reli-
gion automatisch aus dem rechtsrechten und auslÇnderfeindlichen 
Bereich kommen. Weil es nÇmlich auch nicht stimmt, dass es aus-
reicht, wenn irgendwas aus einem Minderheitenbereich oder einer 
Religion stammt, um es wohlwollend akzeptieren zu sollen, zu 
mÉssen. Die grÉne VolksanwÇltin Stoisits fragte Ende letzten Jah-
res: "Wenn die Motivation eine religiÑse ist, warum soll man dann 
verbieten?". Das ist kein Argument. ReligiÑses ist nichts, was alle 
heiligen mÉssen! Inzwischen tauchen sogar bei katholisch-konservativen Personen Pro-Burka-Argumente 
auf: ein Verbot widersprÇche der demokratischen Staatsform, den Menschenrechten und der Religions-
freiheit. Wobei einfach davon ausgegangen wird, die verburkaten Frauen wÉrden sich freiwillig kleidermÇ-
Åig einbetonieren und hÇtten daher das Recht, nach eigener Fasson selig zu werden. 

Womit offenbar "Religionsfreiheit" auch unter patriarchalische religiÑse Strukturen als hÑheres Recht ge-
sehen wird als Gleichberechtigung und persÑnliche Freiheit. Es kann nicht die Linie des aufgeklÇrten und 
glÉcklicherweise bereits sehr entchristlichten Europas sein, mittelalterliche religiÑse Narreteien unter den 
Schutz der von der AufklÇrung geschaffenen Menschenrechte zu stellen.

Aus diesem Grund hier ein sehr gelungener sarkastisch-satirischer PROFIL-Artikel zum diesem Thema, der 
bisher auf dieser Site auf der Witzseite zu Downloaden zu finden war. Er passt aber besser hierher!

Elfriede Hammerl

KÇfigverbot
Was w�re, wenn einer seine Frau mit Gitterst�ben vor der Welt sch�tzen wollte? (K)eine Fiktion.

Heftig diskutiert wird zurzeit der Fall des Rudolf S., der seine Frau in einem mobilen K�fig mit sich zu f�hren pflegt. 
Der K�fig besteht aus einer rollenden Plattform, deren Grundfl�che rund einen Quadratmeter misst, und einem Auf-
bau aus engen Gitterst�ben. Eine Kurbel erlaubt es Frau S., den K�fig auch selbst in Gang zu setzen, sodass sie klei-
nere Ausfahrten zur Not ohne ihren Mann oder ihren Sohn unternehmen kann. Meistens wird sie jedoch von einem 
m�nnlichen Familienmitglied durch die Gegend gekarrt.

Rudolf S. betont, dass seine Frau ihren K�fig liebt. Er sch�tze sie vor schamlosen Blicken und den gierigen Zugriffen 
m�nnlicher Passanten. Au�erdem sei es f�r sie viel bequemer, von ihm gerollt zu werden, als sich der Anstrengung 
des Selber-Gehens unterziehen zu m�ssen. Seine Frau sei ihm dankbar, weil sie es um so vieles leichter habe als all 
die Frauen ohne K�fig, die sie gestresst und auf ihre eigenen Beine angewiesen durch die Stra�en eilen sehe.

Rudolf S. beruft sich als Begr�ndung f�r seine Ma�nahme auf die langj�hrige Tradition seiner Familie, in der Frauen 
immer schon eingesperrt gewesen seien. Seine Mutter und seine Gro�mutter h�tten ihren Platz am Herd praktisch nie 
verlassen. Seine Frau hingegen habe immerhin die M�glichkeit, in ihrem K�fig au�er Haus und unter die Leute zu 
kommen, wenngleich ihr das Gespr�ch mit Fremden – zu ihrer Sicherheit – untersagt sei.

Die Diskussion �ber den Fall droht mittlerweile das Land zu spalten. In Gang gesetzt wurde sie von einigen Alt-
Feministinnen, die in Frau S.’ K�fighaltung eine Bedrohung ihrer kulturimperialistischen Gleichstellungsfantasien 
sahen. Sie erhielten Sch�tzenhilfe von rechtsrechten Vereinigungen, die erkl�rten, dass der K�fig das nat�rliche 
Recht der Frau und Mutter, sich ausschlie�lich in Dirndl und Still-BH zu zeigen, mit F��en trete, was im Interesse 
der Erhaltung nationaler Werte verhindert werden m�sse.

Fortschrittliche junge Gruppierungen hingegen verlangten einen toleranten und vorurteilsfreien Umgang mit der 
Problematik. Rudolf S. habe ein Recht darauf, seine Familientradition zu pflegen, kein B�rger dieses Staats m�sse 
seine Wurzeln verleugnen. Eine Sprecherin der Plattform „RFN – Radikalfeminismus neu denken“ sagte: „Frau S. 
kann unseretwegen sitzen, wo und worin sie will. Wir lehnen es ab, Frauen ein bestimmtes Rollenbild zu oktroyie-
ren. Stattdessen wollen wir, dass ihnen eine Vielfalt von Lebensmodellen offeriert wird.“

Inzwischen denken einige PolitikerInnen bekanntlich sogar �ber ein Verbot der K�fighaltung von Frauen nach. Ein 
Ablenkungsman�ver, finden andere. Rudolf S. sei schlie�lich ein Einzelfall, es sei l�cherlich und �berfl�ssig, sei-
netwegen ein Gesetz zu erlassen. Man lenke damit nur von den wahren Problemen ab, die bestimmt sofort gel�st 
w�rden, wenn die Regierungsparteien sich nicht damit aufhielten, das Privatleben von Herrn und Frau S. zu themati-
sieren.
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Leserbriefschreiber berichten, dass sie der Frau im K�fig noch nie begegnet seien, was beweise, wie �berfl�ssig die 
Debatte dar�ber sei. Wahrscheinlich existiere sie in Wirklichkeit gar nicht. Andere geben zu bedenken, dass ein Ver-
bot Frau S.’ Lage nur verschlechtern w�rde: Statt im K�fig �ber Gehsteige rollen zu k�nnen, d�rfte sie dann Herd 
und Heim nicht mehr verlassen. Man k�nne Herrn S. schlie�lich nicht zwingen, sie rauszulassen. Erstens w�re das 
nicht kontrollierbar und zweitens eine unzul�ssige Einmischung in seine famili�ren Angelegenheiten, wenn nicht gar 
Hausfriedensbruch. 

Querdenker weisen darauf hin, dass ein K�fig per definitionem nichts B�ses ist. Als bezeichnend f�r ihn gelte ja eine 
gewisse Durchl�ssigkeit, das hei�t, im Gegensatz zu anderen Beh�ltnissen schirme er seine Insassen eben nicht her-
metisch von der Umwelt ab. 

In Fernsehshows treten mittlerweile M�dchen auf, die es sich vorstellen k�nnen, freiwillig in einen K�fig zu gehen, 
wenn ein geliebter Mann das von ihnen verlangte. „Das ist doch urromantisch“, sagte die 17-j�hrige Sandra-Michelle 
k�rzlich bei DER STREIT IST HEI�, „dass man seine Sch�nheit nicht jedem zeigt, sondern nur dem einen, dem man ge-
h�rt.“ 

Die Vertreter verschiedener Kirchen begr��en diese neue Str�mung unter jungen Frauen ausdr�cklich in eigenen 
Presseaussendungen. Die R�ckkehr zu kompromissloser Schamhaftigkeit sei der absolut einzige Weg, sich dem Dik-
tat einer Mode zu entziehen, die ihrerseits w�rdelosen Exhibitionismus propagiere.

Auch prominente Leitartikler wollen das grunds�tzliche Recht von Frau S., sich in einen K�fig sperren zu lassen, 
nicht infrage gestellt wissen. Und der heimische Handel wiederum warnt vor Konsumbarrieren. Es m�sse sicherge-
stellt sein, dass Frau S., ob im K�fig oder nicht, ungehindert in jedem Gesch�ft einkaufen k�nne, statt am Erwerb von 
Schmuck und Pelzen gehindert zu werden. Dem haben auch die politischen Bef�rworter des K�figverbots inzwi-
schen zugestimmt.

Der K�fig – nur ein Haufen Metall oder ein Symbol mit Sprengkraft? Die Frage wird uns offenbar noch eine 
Weile besch�ftigen, nicht zuletzt, weil bis jetzt niemand Frau S. dazu interviewt hat. Herr S. sagt, sie ziehe es 
vor, in der Geborgenheit ihres K�figs zu schweigen.
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